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1. Entscheidung zur Besteue-
rung von Renten landet vor 
dem  
Bundesverfassungsgericht 

 
In der unterschiedlichen Besteue-

rung von Renten bis 2004 – nor-

male Renten wurden nur mit dem 

Ertragsanteil, Pensionen von Be-

amten voll versteuert – sah das 

Bundesverfassungsgericht 

(BVerfG) eine verfassungswidrige 

Ungleichbehandlung. Es verpflich-

tete den Gesetzgeber zu einer 

Neuregelung spätestens mit Wir-

kung ab 2005. Seit dem 1.1.2005 

sind nicht nur Pensionen, sondern 

auch Rentenbezüge im Grundsatz 

voll einkommensteuerpflichtig. 

Demgegenüber können aber die 

Altersvorsorgeaufwendungen als 

Sonderausgaben abgezogen wer-

den (sog. nachgelagerte Besteue-

rung). 

 

In seinen Entscheidungen vom 

19.5.2021 stellte der Bundesfi-

nanzhof (BFH) fest, dass auf der 

Grundlage seiner eigenen Berech-

nungsvorgaben zwar jetzige Ren-

tenjahrgänge voraussichtlich 

noch nicht, aber spätere Jahr-

gänge sehr wohl von einer doppel-

ten Besteuerung ihrer Renten be-

troffen sein dürften. Dies folgt ins-

besondere daraus, dass der Ren-

tenfreibetrag mit jedem Jahr klei-

ner wird. 

 

Mit der Entscheidung des BFH ga-

ben sich die klagenden Steuer-

pflichtigen aber nicht zufrieden. Sie 

legten Beschwerde beim BVerfG 

ein und monierten, dass nach den 

BFH-Urteilen Eheleute gegen-

über Nichtverheirateten benach-

teiligt werden, weil eine mögliche 

Witwenrente angerechnet wird, 

obwohl sie gekürzt oder nicht ge-

zahlt wird, wenn der Witwer oder 

die Witwe eigenes Einkommen 

beziehen oder bezogen haben.  

 

Anmerkung: Mit Schreiben des 

Bundesfinanzministeriums vom 

30.8.2021 werden Finanzämter 

verpflichtet, die Steuerbescheide 

wegen einer eventuellen Doppel-

besteuerung der Rente für „vor-

läufig“ zu erklären. Einsprüche 

deswegen sind i. d. R. entbehr-

lich. Allein schon wegen der BFH-

Urteile will der Gesetzgeber ent-

sprechend reagieren und eine 

zeitnahe Änderung der Rentenbe-

steuerung für die Zukunft vorneh-

men müssen. 

 

 

2. Angabe des Zeitpunkts der 
Leistung in Rechnungen 

 

Der Gesetzgeber hat zu Rech-

nungen detaillierte Vorschriften 

erlassen. So müssen viele Vorga-

ben erfüllt sein, damit eine „ord-

nungsgemäße Rechnung“ vor-

liegt und dem Unternehmer die 

entsprechende Vorsteuer zusteht. 

Der Vorsteuerabzug würde in Fäl-

len, in denen die notwendigen Vo-

raussetzungen nicht erfüllt sind, 

durch das Finanzamt abgelehnt 
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werden. In einem Schreiben vom 

9.9.2021 nimmt die Finanzverwal-

tung dazu Stellung. 

 

In dem BFH-Urteil vom 1.3.2018 

wurde letztendlich entschieden, 

dass mangels eines extra ausge-

wiesenen Leistungsdatums sich 

dieses auch aus dem Rechnungs-

datum ergeben kann. Die Finanz-

verwaltung stellt nun aber klar, 

dass ein Vorsteuerabzug nach wie 

vor nicht gewährt werden kann, 

wenn Angaben auf der Rechnung 

fehlen oder falsch sind. Dazu ge-

hören auch Rechnungen, die nicht 

den Zeitpunkt oder notfalls Zeit-

raum der Leistung oder Lieferung 

enthalten. Nur wenn der Finanz-

verwaltung sämtliche sonstige Un-

terlagen zu dem Fall vorliegen, 

könnte die Vorsteuer abgezogen 

werden, wie z. B. anhand von vor-

liegenden Lieferscheinen oder gül-

tigen Verträgen.  

 

Der Umsatzsteuer-Anwendungser-

lass wurde dementsprechend ge-

ändert. Der Leistungszeitpunkt 

kann sich aus dem Rechnungsda-

tum ergeben, wenn die Leistung 

zweifelsfrei in dem Monat ausge-

führt wurde. Insbesondere in Bran-

chen, in denen es üblich ist, dass 

Leistung und Rechnungsdatum 

nicht übereinstimmen, können sol-

che Zweifel aber nur schwer wider-

legt werden. Außerdem genügen 

unrichtige oder ungenaue Anga-

ben, die keinen Rückschluss auf 

den Ort der Leistung und eine 

mögliche Steuerpflicht ermögli-

chen, den Anforderungen an eine 

ordnungsgemäße Rechnung 

nicht.  

 

Anmerkung: Grundsätzlich soll-

ten weiterhin in den Rechnungen 

alle vom Gesetz geforderten An-

gaben enthalten sein, um nicht 

den Vorsteuerabzug zu gefähr-

den! 

 

 

3. Finanzämter setzen bis auf 
Weiteres keine Zinsen mehr 
fest 

 

Festgesetzte Nachforderungs- 

und Erstattungszinsen für Verzin-

sungszeiträume ab dem 1.1.2019 

werden ausgesetzt. Steuerpflich-

tige müssen somit nun keine 

Nachforderungszinsen mehr auf 

eine Steuernachzahlung entrich-

ten. Auf der anderen Seite findet 

auch keine Erstattung von Steuer-

zinsen durch die Finanzämter 

statt. Das Bundesministerium der 

Finanzen (BMF) hat mit 

Schreiben vom 17.9.2021 klarge-

stellt, dass die Regelung über die 

Aussetzungsverfügung solange 

gilt, bis der Gesetzgeber eine 

Neuregelung schafft, auf deren 

Grundlage die Neuberechnung 

und die Korrektur der ursprüngli-

chen Zinsfestsetzungen erfolgen 

kann.  
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Die Regelung gilt ausdrücklich 

nicht für die Aussetzung anderer 

steuerlicher Zinsen wie z. B. 

Stundungs-, Hinterziehungs- o-

der Prozesszinsen. Die Grund-

lage für die Klarstellung des BMF 

bildet die Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts, dass die 

Höhe des Zinssatzes auf Steuer-

forderungen von 6 % pro Jahr ver-

fassungswidrig sei.  

 

Anmerkung: Hier sei darauf hin-

gewiesen, dass Einsprüche auf-

grund des BMF-Schreibens gegen 

die Aussetzung der festgesetzten 

Erstattungszinsen als unbegründet 

zurückgewiesen werden sollen. 

 

 

4. Steuerpflichtiger Schadens-
ersatz wegen Prospekthaf-
tung 

 

Bei Personengesellschaften wird 

zum einen in der Gesamthandsbi-

lanz der Gewinn der Gesellschaft 

ermittelt und dieser Betrag dann 

anteilig den einzelnen Gesellschaf-

tern zugerechnet. Zum anderen 

wird für jeden Gesellschafter aber 

auch noch eine gesonderte Bilanz 

aufgestellt. In dieser Sonderbilanz 

werden alle Einnahmen und Aus-

gaben des Gesellschafters erfasst, 

welche in Zusammenhang mit der 

Gesellschaft entstanden sind. Ob 

auch ein gezahlter Schadenser-

satz bei gewerblichen Personen-

gesellschaften bei den Sonderein-

nahmen zu erfassen ist, hat nun 

der Bundesfinanzhof (BFH) mit 

Urteil vom 17.3.2021 entschie-

den. 

 

Im entschiedenen Fall wurde ei-

nem Steuerpflichtigen aufgrund 

fehlender Angaben in Prospekten 

Schadensersatz zugesprochen. 

Bei dem Ersteller dieser Pros-

pekte handelt es sich um einen 

gewerblich tätigen Filmfonds. Der 

Steuerpflichtige war diesem zuvor 

als Kommanditist beigetreten. 

Das Finanzamt setzte den gezahl-

ten Schadensersatz in der Son-

derbilanz des Steuerpflichtigen 

als Einnahme an. 

 

Diese Auffassung vertrat auch der 

BFH. Der gezahlte Schadenser-

satz ist steuerpflichtig. In diesem 

Fall wurde zudem noch ein Zins-

anspruch für die Dauer des Ge-

richtsverfahrens erstritten, auch 

dieser unterliegt der Besteuerung. 

 

 

5. Handlungsempfehlungen 
und Gestaltungshinweise 
zum Jahresende 

 

a) TERMINSACHE: Sonderab-
schreibungen beim Mietwoh-
nungsneubau 

 

Mit dem Gesetz zur Förderung 

des Mietwohnungsneubaus 

wurde eine Sonderabschreibung 

in Höhe von jährlich 5 % einge-

führt. So können – unter weiteren 

Voraussetzungen (z. B. dürfen die 
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abschreibungsfähigen Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten 

nicht mehr als 3.000 € je m² Wohn-

fläche betragen) – im Jahr der An-

schaffung oder Herstellung und in 

den folgenden 3 Jahren neben der 

regulären Abschreibung in An-

spruch genommen werden. Somit 

werden innerhalb des Abschrei-

bungszeitraums insgesamt bis 

zu 28 % der förderfähigen An-

schaffungs- oder Herstellungs-

kosten steuerlich berücksich-

tigt. 

 

Bitte beachten Sie! Die Regelung 

wird auf Herstellungs- oder An-

schaffungsvorgänge beschränkt, 

für die der Bauantrag oder die 

Bauanzeige nach dem 31.8.2018 

und vor dem 1.1.2022 gestellt 

wird. Die Sonderabschreibungen 

können auch dann in Anspruch ge-

nommen werden, wenn die Fertig-

stellung nach dem 31.12.2021 er-

folgt; längstens bis 2026! Ob die 

(neue) Bundesregierung eine Ver-

längerung anstrebt, ist zzt. nicht 

bekannt. 

 

 

b) Verträge überprüfen  
 

Grundsätzlich sollten Verträge ein-

mal jährlich auf Anpassungsbedarf 

kontrolliert werden; egal ob es sich 

dabei um Miet-, Anstellungs-, Ver-

sicherungs- oder Verträge mit Ge-

schäftsführern handelt. Insbeson-

dere bei Verträgen zwischen be-

herrschenden Gesellschafter-Ge-

schäftsführern und der GmbH sind 

getroffene Vereinbarungen auf 

ihre Fremdüblichkeit und Ange-

messenheit und auf die Gefahr ei-

ner verdeckten Gewinnausschüt-

tung hin zu überprüfen.  

 

Müssen entsprechende Vereinba-

rungen angepasst werden, sind 

sie im Vorhinein zu treffen, damit 

sie auch steuerrechtlich aner-

kannt werden. Sie sind stets 

schriftlich zu fixieren und wie ver-

einbart durchzuführen, um keine 

Zweifel am Willen der Beteiligten 

zuzulassen. 

 

 

c) Änderung bei der Sonderab-
schreibung für kleine und 
mittlere Unternehmen 

 

Kleine und mittlere Unternehmen 

profitieren von der Sonderab-

schreibung von bis zu 20 %. Wer-

den bewegliche Wirtschaftsgüter 

wie z. B. Maschinen angeschafft 

oder hergestellt, können – unter 

weiteren Voraussetzungen – im 

Jahr der Anschaffung oder Her-

stellung sowie in den folgenden 4 

Wirtschaftsjahren neben der nor-

malen Abschreibung zusätzlich 

Sonderabschreibungen in Höhe 

von insgesamt bis zu 20 % in An-

spruch genommen werden.  

 

Der Unternehmer kann entschei-

den, in welchem Jahr er wie viel 

Prozent der Sonderabschreibung 

beanspruchen will und damit die 

Höhe des Gewinns steuern. 
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Bis 31.12.2019 betrug die für die 

Inanspruchnahme der Vergünsti-

gung relevanten Betriebsvermö-

gensgrenzen bei Bilanzierenden 

235.000 € bzw. der Wirtschafts-

wert bei Betrieben der Land- und 

Forstwirtschaft 125.000 €; die Ge-

winngrenze bei Einnahme-Über-

schuss-Rechnern beträgt 

100.000 €.  

 

Künftig gilt für alle Einkunftsarten 

eine einheitliche Gewinngrenze 

i. H. v. 200.000 € für die Sonderab-

schreibung. Diese Änderung gilt 

gleichermaßen auch für die Inan-

spruchnahme des Investitionsab-

zugsbetrags (siehe nachfolgend). 

Die Neuregelungen zu der Sonder-

abschreibung und dem Investiti-

onsabzugsbetrag gelten in den 

nach dem 31.12.2019 endenden 

Wirtschaftsjahren.  

 

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 

fallen auch vermietete Wirtschafts-

güter in den Anwendungsbereich 

in diesem Zeitraum. 

 

 

d) Gewinnplanung mit geänder-
tem Investitionsabzugsbetrag  

 

Steuerpflichtige können für neue o-

der gebrauchte bewegliche Wirt-

schaftsgüter des Anlagevermö-

gens, die sie anschaffen oder her-

stellen wollen – unter weiteren Vo-

raussetzungen wie z. B. der be-

trieblichen Nutzung zu mindestens 

90 % –, bis zu 40 % der voraus-

sichtlichen Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten steuerlich ge-

winnmindernd abziehen.  

 

Das Jahressteuergesetz 2020 

erhöht den Abzugsbetrag von 

40 % auf 50 % für Investitionen 

ab dem 1.1.2020. Auch hier 

spielen die Betriebsgrößen-

merkmale keine Rolle mehr; es 

gilt die einheitliche Gewinn-

grenze von 200.000 €. Der Ab-

zugsbetrag darf im Jahr der Inan-

spruchnahme und den 3 Vorjah-

ren 200.000 € je Betrieb nicht 

übersteigen.  

 

Beispiel (bis 31.12.2019): Ein 

Unternehmer will in den nächsten 

3 Jahren für seinen Betrieb eine 

Maschine im Wert von netto 

50.000 € anschaffen. Hierfür kann 

er bereits für 2019 einen Investi-

tionsabzugsbetrag in Höhe von 40 

% (= 20.000 €) der Anschaffungs-

kosten in Anspruch nehmen, der 

sich in diesem Jahr auch gewinn-

mindernd auswirkt.  

 

Schafft der Unternehmer nun-

mehr diese Maschine, für die er 

den Investitionsabzugsbetrag in 

Anspruch genommen hat, inner-

halb der nächsten drei Jahre an, 

kann er die Bemessungsgrund-

lage für die weiteren Abschreibun-

gen und Sonderabschreibungen 

auf 30.000 € im Anschaffungsjahr 

vermindern, um die erforderliche 

steuerliche Hinzurechnung aus-

zugleichen. Zusätzlich kann er 

eine Sonderabschreibung in 
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Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinn-

mindernd ansetzen. 

 

Beispiel (ab 1.1.2020 – nach dem 

JStG 2020): Ein Unternehmer will 

in den nächsten 3 Jahren für sei-

nen Betrieb eine Maschine im Wert 

von netto 50.000 € anschaffen. 

Hierfür kann er bereits für 2020 ei-

nen Investitionsabzugsbetrag in 

Höhe von 50 % (= 25.000 €) der 

Anschaffungskosten in Anspruch 

nehmen, der sich in diesem Jahr 

auch gewinnmindernd auswirkt.  

 

Schafft der Unternehmer diese Ma-

schine, für die er den Investitions-

abzugsbetrag in Anspruch genom-

men hat, an, kann er die Bemes-

sungsgrundlage für die weiteren 

Abschreibungen und Sonderab-

schreibungen auf 25.000 € im An-

schaffungsjahr vermindern, um die 

erforderliche steuerliche Hinzu-

rechnung auszugleichen. Zusätz-

lich kann er eine Sonderabschrei-

bung i. H. v. 20 % (= 5.000 €) ge-

winnmindernd ansetzen. 

 

Der Investitionsabzugsbetrag kann 

auch in Anspruch genommen wer-

den, ohne dass dafür ein „be-

stimmtes“ Wirtschaftsgut ange-

schafft werden muss. Vorausset-

zung ist jedoch, dass der Steuer-

pflichtige die Summen der Abzugs-

beträge und der hinzuzurechnen-

den oder rückgängig zu machen-

den Beträge nach amtlich vorge-

schriebenen Datensätzen durch 

Datenfernübertragung übermittelt. 

Dies erfolgt bei bilanzierenden 

Unternehmen über die E-Bilanz 

und bei der Gewinnermittlung 

durch Einnahmen-Überschuss-

Rechnung über die elektronische 

Übermittlung der Anlage EÜR. 

 

Nach wie vor gilt: Die Berück-

sichtigung des Investitionsab-

zugsbetrags ist in dem Wirt-

schaftsjahr rückgängig zu ma-

chen, in dem der Abzug erfolgt ist, 

wenn die geplanten Investitionen 

unterbleiben. Dafür werden be-

standskräftige Bescheide korri-

giert und es entstehen Zinsauf-

wendungen! 

 

Investitionsabzugsbetrag auch 

für einen betrieblichen Pkw: Die 

Gewährung eines Investitionsab-

zugsbetrags setzt u. a. voraus, 

dass der Steuerpflichtige beab-

sichtigt, das begünstigte Wirt-

schaftsgut in einer inländischen 

Betriebsstätte des Betriebs aus-

schließlich oder fast ausschließ-

lich betrieblich zu nutzen. Unter 

diesen Voraussetzungen kann 

der Investitionsabzugsbetrag 

auch für einen Pkw in Anspruch 

genommen werden. Der Nach-

weis der betrieblichen Nutzung ist 

über ein Fahrtenbuch zu führen. 

 

Anmerkung: Wird der Pkw aus-

schließlich seinen Arbeitnehmern 

zur Verfügung gestellt – dazu zäh-

len auch angestellte GmbH-Ge-

schäftsführer –, handelt es sich 

um eine 100%ige betriebliche 

Nutzung.  
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e) Längere Frist beim Investiti-

onsabzugsbetrag 

 

Der Investitionsabzugsbetrag 

(IAB) sorgt dafür, dass für be-

stimmte künftige Anschaffungen o-

der Herstellungen vorab eine Ge-

winnminderung vorgenommen 

wird. Dies eröffnet ein Zeitfenster 

von grundsätzlich 3 Jahren, um die 

Investition durchzuführen. Die 

Steuerlast wird so in ein späteres 

Jahr verlagert. Lässt der Steuer-

pflichtige die 3-Jahres-Frist ver-

streichen, ohne eine Investition 

vorzunehmen, muss er die vorge-

nommene Gewinnminderung rück-

gängig machen und im Regelfall 

eine Steuernachzahlung plus Zin-

sen leisten.  

 

Um für kleine und mittlere Unter-

nehmen mehr Flexibilität und eine 

Planungssicherheit während der 

Corona-Krise zu schaffen, hat der 

Gesetzgeber eine Ausdehnung der 

Investitionsfrist für in 2017 und 

2018 gebildete IAB vorgesehen. 

Danach haben Steuerpflichtige für 

in 2017 gebildete IAB 5 Jahre 

Zeit, um die geplante Investition 

durchzuführen. Für in 2018 gebil-

dete IAB sind 4 Jahre für die ge-

plante Anschaffung oder Herstel-

lung vorgesehen. Die Verlänge-

rung der Investitionszeit bis zum 

31.12.2022 ist Teil des Gesetzes 

zur Modernisierung des Körper-

schaftsteuerrechts. 

 

 

f) Gehaltsbestandteile steuer-

lich optimieren 

 

Grundsätzlich sollten Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer sich darüber 

Gedanken machen, die verschie-

denen steuerfreien und -begüns-

tigten Lohnbestandteile optimal 

auszuschöpfen.  

 

So können z. B. Sachbezüge un-

ter Ausnutzung der monatlichen 

Freigrenze von 44 € (ab 2022 = 50 

€) oder der Rabattfreibetrag von 

1.080 € (jährlich) für vom Betrieb 

angebotene Waren oder Zu-

schüsse und Sachbezüge zu den 

Aufwendungen für die Nutzung öf-

fentlicher Verkehrsmittel gewährt 

werden. 

 
 

6. Neue Kundenrechte bei Te-
lefon-, Handy- und Internet-
verträgen 

 

Die Novelle des Telekommunika-

tionsgesetzes (TKG) tritt zum 

1.12.2021 in Kraft und soll die 

Kundenrechte bei Telefon-, Inter-

net- und Handyverträgen stärken. 

Hier einmal die wichtigsten Rege-

lungen kurz zusammengefasst:  

 

 Anbieter müssen eine Ver-
tragszusammenfassung in 
Textform geben, bevor der Te-
lefonvertrag (für Festnetz, In-
ternet und/oder Mobilfunkan-
schluss) abschlossen wird. Sie 
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muss folgende Informationen 
enthalten:  
 
- die Kontaktdaten des Anbie-

ters 
- wesentliche Merkmale der 

einzelnen zu erbringenden 
Dienste  

- Aktivierungsgebühren 
- die Laufzeit sowie  
– die Bedingungen für eine Ver-

längerung bzw. eine Kündi-
gung. 

 

 Neue Verträge dürfen für bis zu 
24 Monate abgeschlossen wer-
den. Neu ist, dass es keine au-
tomatischen Verlängerungen 
mehr gibt, die erst nach weiteren 
12 Monaten gekündigt werden 
können. Ein automatisch verlän-
gerter Vertrag kann mit einer 
einmonatigen Kündigungsfrist 
gekündigt werden. 

 

 Wird nicht die versprochene 
Bandbreite zur Verfügung ge-
stellt und ist der Internet-an-
schluss regelmäßig bzw. beson-
ders deutlich zu langsam, sieht 
das Gesetz Möglichkeiten für 
Kündigung und Minderung vor. 
Diese Einschränkung muss der 
Nutzer nachweisen. Für den 
Nachweis kann aktuell die Breit-
bandmessung der Bundesnetz-
agentur (https://breitbandmes-
sung.de) genutzt werden. 

 

 Kann beim Umzug an einen 
neuen Wohnort der bisherige 
Anbieter die Leistung dort nicht 
anbieten, kann der Vertrag mit 
einmonatiger Frist gekündigt 
werden. Das kann auch schon 

vorab erfolgen, sodass diese 
schon zum Zeitpunkt des Aus-
zugs wirkt. 

 

 Bei einer Störung besteht das 
Recht auf eine schnelle Be-
seitigung. Sollte diese länger 
als einen Kalendertag in An-
spruch nehmen, muss der An-
bieter darüber informieren. 
Nach dem Eingang der Stö-
rungsmeldung steht dem Kun-
den ab dem 3. Kalendertag bei 
einem Komplettausfall des Te-
lefon- und Internetanschlusses 
eine Entschädigung zu. 

 

7. Keine Quarantäne-Erstat-
tungen für Ungeimpfte seit 
November 2021 

 
Für Arbeitnehmer besteht norma-

lerweise ein Anspruch auf eine 

Entschädigung nach dem Infekti-

onsschutzgesetz, wenn sie unter 

einer behördlich angeordneten 

Quarantäne stehen und deswe-

gen nicht arbeiten dürfen. Für die 

Dauer der Quarantäne zahlt der 

Arbeitgeber normalerweise das 

Gehalt zunächst weiter und holt 

es sich anschließend auf Antrag 

von der zuständigen Behörde zu-

rück.  

 

Am 22.9.2021 beschlossen die 

Gesundheitsminister der Länder 

zusammen mit dem Bundesge-

sundheitsminister, dass Beschäf-

tigte, die eine Quarantäne durch 

eine Impfung vermeiden könnten 

https://breitbandmessung.de/
https://breitbandmessung.de/
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und dies nicht nutzen, seit Novem-

ber 2021 keinen Anspruch mehr 

auf eine „Entschädigung nach dem 

Infektionsschutzgesetz“ haben.  

 

Die neue Regelung umfasst aller-

dings 2 Ausnahmen. So bekom-

men Arbeitnehmer, die sich aus 

medizinischen Gründen nicht imp-

fen lassen und dies über ein ent-

sprechendes Attest nachweisen 

können, sowie Arbeitnehmer, die 

zu einem Personenkreis gehören, 

für den es bis zu 8 Wochen vor der 

Quarantäne keine öffentliche Impf-

empfehlung gab, weiterhin eine 

Lohnfortzahlung.  

 

Bitte beachten Sie! Von dieser 

Regelung ist die „Lohnfortzahlung 

im Krankheitsfall“ nicht betroffen. 

Erkrankt ein ungeimpfter Arbeit-

nehmer an Covid-19, hat er weiter-

hin Anspruch auf Entgeltfortzah-

lung und Krankengeld. 

 

 

8. Keine Miet- und Pachtminde-
rung bei coronabedingter 
Gaststättenschließung 

 

Die in der hessischen Verordnung 

zur Bekämpfung des Corona-Virus 

angeordneten Beschränkungen für 

Einzelhandelsgeschäfte und Gast-

stätten begründen weder einen zu 

Minderung berechtigenden Mangel 

der Räumlichkeiten noch führen 

sie zur Unmöglichkeit der vom Ver-

mieter oder Verpächter geschulde-

ten Leistung. Dies entschieden die 

Richter des Oberlandesgerichts 

Frankfurt a. M. (OLG) in 2 Urteilen 

am 17.9.2021. 

 

Der Vermieter schuldete allein die 

Möglichkeit, in den überlassenen 

Räumen einen Geschäftsbetrieb 

mit dem konkret vereinbarten 

Zweck führen zu können. Er 

schuldete dagegen nicht die 

Überlassung des Betriebs selbst. 

Das sog. Verwendungsrisiko trägt 

vielmehr der Mieter. Dem Vermie-

ter war die von ihm geschuldete 

Leistung auch nicht unmöglich ge-

worden. Er konnte weiterhin die 

Räumlichkeiten in einem zum ver-

tragsgemäßen Gebrauch geeig-

neten Zustand überlassen. 

 

Nach Auffassung des OLG recht-

fertigen die pandemiebedingten 

allgemeinen hoheitlichen Maß-

nahmen auch keine außerordent-

liche Kündigung. Sie betreffen 

das Verwendungsrisiko des Päch-

ters, nicht aber die Gebrauchsge-

währungspflicht der Verpächter.  

 

 

9. Liquidation einer GmbH – 
Eintragung in das Handels-
register 

 

Nach dem Gesetz betreffend die 

Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung haben die Liquidatoren 

den Schluss der Liquidation zur 

Eintragung in das Handelsregister 
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anzumelden, wenn die Liquida-

tion beendet und die Schluss-

rechnung gelegt ist.  

 

Erst nach Anmeldung des Ab-

schlusses der Liquidation kann die 

Firma endgültig wegen Vermö-

genslosigkeit gelöscht werden. Um 

festzustellen, ob eine Gesellschaft 

tatsächlich vermögenslos und die 

Liquidation beendet ist, und welche 

Anforderungen an diesbezügliche 

Nachprüfungen durch das Regis-

tergericht zu stellen sind, genügt 

im Allgemeinen die Versicherung 

des Liquidators. Nur wenn begrün-

dete Zweifel an der Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der einzutragenden 

Tatsache bestehen, hat das Regis-

tergericht das Recht und die Pflicht 

zu weiterer Prüfung, und es muss, 

wenn seine Bedenken nicht ausge-

räumt werden, die Anmeldung zu-

rückweisen. 

 

Anmerkung: Geeignet, berech-

tigte Zweifel in diesem Sinne zu 

begründen, ist insbesondere die 

Mitteilung der Finanzverwaltung, 

dass eine Steuererklärung noch 

aussteht. Dann ist nämlich noch 

unklar, ob sich daraus eine Nach-

forderung oder ein Erstattungsan-

spruch der Gesellschaft ergibt. So-

fern Aussicht auf Steuerrückerstat-

tungen bestehen, ist der Lö-

schungsantrag nach herrschender 

Meinung in Rechtsprechung und 

Schrifttum noch nicht vollzugsreif. 

 

 

 

 

10. Betriebsrisiko und Lock-
down 

 

In einem vom Bundesarbeitsge-

richt am 13.10.2021 entschiede-

nen Fall durfte ein Geschäft auf-

grund der „Allgemeinverfügung 

über das Verbot von Veranstal-

tungen, Zusammenkünften und 

der Öffnung bestimmter Betriebe 

zur Eindämmung des Corona-Vi-

rus“ der Freien Hansestadt Bre-

men nicht öffnen.  

 

Eine als Minijobberin beschäftigte 

Arbeitnehmerin konnte daher 

nicht arbeiten und erhielt auch 

keine Vergütung. Sie war der Auf-

fassung, dass die Schließung des 

Betriebs aufgrund behördlicher 

Anordnung ein Fall des vom Ar-

beitgeber zu tragenden Betriebs-

risikos ist und sie daher einen 

Lohnanspruch hat. 

 

Muss der Arbeitgeber seinen Be-

trieb aufgrund eines staatlich ver-

fügten allgemeinen „Lockdowns“ 

zur Bekämpfung der Corona-Pan-

demie vorübergehend schließen, 

trägt er nicht das Risiko des Ar-

beitsausfalls und ist nicht ver-

pflichtet, den Beschäftigten Ver-

gütung unter dem Gesichtspunkt 

des Annahmeverzugs zu zahlen. 

 

Die Unmöglichkeit der Arbeitsleis-

tung ist vielmehr Folge eines ho-

heitlichen Eingriffs zur Bekämp-
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fung einer die Gesellschaft insge-

samt treffenden Gefahrenlage. Es 

ist Sache des Staates, gegebenen-

falls für einen adäquaten Ausgleich 

der den Beschäftigten durch den 

hoheitlichen Eingriff entstehenden 

finanziellen Nachteile zu sorgen. 

 

 

11. Tabellarische Darstellung 
erfüllt nicht die Form eines 
Arbeitszeugnisses 

 

Jeder Arbeitnehmer hat bei Been-

digung seines Arbeitsverhältnisses 

Anspruch auf ein schriftliches 

Zeugnis. Das Zeugnis muss min-

destens Angaben zu Art und Dauer 

der Tätigkeit (einfaches Zeugnis) 

enthalten. Der Arbeitnehmer kann 

verlangen, dass sich die Angaben 

darüber hinaus auf Leistung und 

Verhalten im Arbeitsverhältnis 

(qualifiziertes Zeugnis) erstrecken. 

 

Das Zeugnis muss klar und ver-

ständlich formuliert sein. Es darf 

keine Merkmale oder Formulierun-

gen enthalten, die den Zweck ha-

ben, eine andere als aus der äuße-

ren Form oder aus dem Wortlaut 

ersichtliche Aussage über den Ar-

beitnehmer zu treffen. Die Ertei-

lung des Zeugnisses in elektroni-

scher Form ist ausgeschlossen. 

 

Diesen Zeugnisanspruch des Ar-

beitnehmers erfüllt nach Auffas-

sung des Bundesarbeitsgerichts 

ein Arbeitgeber nicht dadurch, 

dass er Leistung und Verhalten 

des Arbeitnehmers im Arbeitsver-

hältnis in einer an ein Schulzeug-

nis angelehnten tabellarischen 

Darstellungsform beurteilt. Die zur 

Erreichung des Zeugniszwecks 

erforderlichen individuellen Her-

vorhebungen und Differenzierun-

gen in der Beurteilung lassen sich 

regelmäßig nur durch ein im 

Fließtext formuliertes Arbeits-

zeugnis angemessen herausstel-

len. 

 

 

12. Heimarbeit – auch bei hoch-
qualifizierter Tätigkeit sozi-
alversicherungspflichtig 

 

Heimarbeiter sind Personen, die 

in eigener Arbeitsstätte im Auftrag 

und für Rechnung von Gewerbe-

treibenden, gemeinnützigen Un-

ternehmen oder öffentlich-rechtli-

chen Körperschaften erwerbsmä-

ßig arbeiten. Sie sind gemäß der 

sozialgesetzlichen Regelung „Be-

schäftigte“ und als solche auch 

sozialversicherungspflichtig. Dies 

gilt auch für Tätigkeiten, die eine 

höherwertige Qualifikation erfor-

dern.  

 

Dieser Entscheidung des Hessi-

schen Landessozialgerichts vom 

18.6.2020 lag der nachfolgende 

Sachverhalt zugrunde: Ein Bauin-

genieur und Programmierer also 

höherwertig qualifiziert war in den 

Jahren 1989 bis 1992 bei einem 

Baustatik-Softwarehaus ange-
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stellt und für die Pflege und Weiter-

entwicklung der vertriebenen Soft-

ware zuständig. Wegen seines 

Umzugs kündigte er und arbeitete 

anschließend bis 2013 als „freier 

Mitarbeiter“ im Homeoffice für die 

Firma. Als diese aufgelöst werden 

sollte, wurden dem Programmierer 

keine weiteren Aufträge mehr er-

teilt. Er war jedoch der Auffassung, 

dass er sozialversicherungsrecht-

lich als „Arbeitnehmer“, jedenfalls 

aber als Heimarbeiter anzusehen 

ist.  

 

Das Bundesarbeitsgericht stellte 

fest, dass zwischen der Firma und 

dem Programmierer zwar kein Ar-

beitsverhältnis, aber ein Heimar-

beitsverhältnis bestanden hatte. 

Bereits Ende 2013 hatte der Pro-

grammierer zudem bei der Deut-

schen Rentenversicherung die 

Feststellung seines sozialversiche-

rungsrechtlichen Status beantragt. 

Die Rentenversicherung stellte 

fest, dass er bei der Firma abhän-

gig beschäftigt war und der Sozial-

versicherungspflicht unterlag. Da-

gegen klagte die Firma vor dem 

Sozialgericht. Diese hatte keinen 

Erfolg. 

 

 

13. Instandhaltungspflicht des 
Sondereigentums einer 
WEG 

 

Wohnungseigentümer sind ver-

pflichtet, die Behebung gravieren-

der baulicher Mängel des gemein-

schaftlichen Eigentums zu veran-

lassen, die eine Nutzung des Son-

dereigentums zu dem vereinbar-

ten Zweck erheblich beeinträchti-

gen oder sogar ausschließen. Sie 

können sich nicht darauf berufen, 

dass ihnen die damit einherge-

henden Kosten nicht zuzumuten 

sind. Dieser Verpflichtung zur 

Vornahme zwingend erforderli-

cher Maßnahmen können sich die 

Wohnungseigentümer auch nicht 

durch ein mehrheitlich verhängtes 

dauerhaftes Nutzungsverbot ent-

ziehen. 

 

Ein dauerhaftes Nutzungsverbot 

könnte nur dann rechtmäßig sein, 

wenn eine Sanierungspflicht der 

Wohnungseigentümergemein-

schaft ausgeschlossen wäre. 

Nach dem Wohnungseigentums-

gesetz kann ein Wiederaufbau ei-

nes Gebäudes nicht beschlossen 

oder verlangt werden, wenn es zu 

mehr als der Hälfte seines Wertes 

zerstört und der Schaden nicht 

durch eine Versicherung oder in 

anderer Weise gedeckt ist. 

 

 

14. Altersvorsorgeunterhalt – 
Anlage in private Renten-
versicherung erlaubt 

 

Altersvorsorgeunterhalt ist ein 

zweckgebundener, in der Ent-

scheidung besonders auszuwei-

sender Bestandteil des nachehe-
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lichen Unterhalts, den der Berech-

tigte für eine entsprechende Versi-

cherung zu verwenden hat. 

 

Dem Empfänger von Altersvorsor-

geunterhalt obliegt es, die erhalte-

nen Unterhaltsbeträge in einer für 

die spätere Erzielung von Alters-

einkünften geeigneten Form anzu-

legen. Statt freiwillige Beiträge in 

die gesetzliche Rentenversiche-

rung einzuzahlen, kann er auch 

eine private Rentenversicherung 

abschließen. Dass diese ein Kapi-

talwahlrecht vorsieht, steht dem 

nicht entgegen. Das gilt jedenfalls 

dann, wenn die vertragliche Fällig-

keit der Kapitalleistung der erstma-

ligen Fälligkeit der Rentenleistung 

entspricht und ein vorzeitiger Be-

zug der vertraglichen Versiche-

rungsleistung nicht möglich ist. 

Aufgrund des Unterhaltsrechts-

verhältnisses obliegt es grund-

sätzlich beiden (geschiedenen) 

Ehegatten, ihre (Gesamt-)Ein-

kommensteuerbelastung mög-

lichst gering zu halten. Der Unter-

haltsberechtigte ist aber, insbe-

sondere im Rahmen des steuerli-

chen Realsplittings, nicht gehal-

ten, den Altersvorsorgeunterhalt 

in einer zum Sonderausgabenab-

zug berechtigenden zertifizierten 

Rentenversicherung (z. B. sog. 

Rürup-Rente) anzulegen. 
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt 

kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

  

 Fälligkeitstermine Fällig am 

Umsatzsteuer (mtl.),  

Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.),  

Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 

10.12.2021 

Sozialversicherungsbeiträge 

  
28.12.2021  

 

  

 Basiszinssatz 

 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  

 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet 
unter: http://www.bundesbank.de/Basiszins-

satz 
  

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 

 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 
Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 
Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 

  

 Verbraucherpreisindex 

 (2015 = 100) 

2021: Oktober = 110,7; September = 110,1; Au-

gust = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1; Mai = 
108,7; April = 108,2; März = 107,5;  
Februar = 107,0; Januar = 106,3 
2020: Dezember = 105,5; November = 105,0 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Inter-

net unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - 

Verbraucherpreisindex 
  

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

